
Vereinbarung zur Überlassung des 
VW-Kleinbus 

amtl. Kennzeichen: BO-KJ 20 
 

Nutzer*in 

Organisation: ________________________________________________ 

 □ BDKJ Mitgliedverband Bochum/Wattenscheid 

□ Gemeinnützige Organisation 

Verantwortliche Person 

Name, Vorname: _____________________________________________ 

Anschrift: ________________________________________________ 

Führerschein Ausstellungsdatum: ___.___.______ 

Mobiltelefon: _______________________________________________ 

E-Mail: _______________________________________________ 

 

Nutzungsgrund 

Veranstaltung: _______________________________________________ 

Einsatzort: _______________________________________________ 

Für Nutzung im Ausland: Die Fahrt führt in/durch folgende Länder:  

________________________________________________________________ 

Datum: von _________________ bis _________________ 

  



Zusätzliche Fahrer*innen (siehe Nr. 3 der Nutzungsbedingungen) 

Fahrer*in 2 

Name, Vorname: ________________________________________________ 

Führerschein Ausstellungsdatum: ___.___.______ 

 

Fahrer*in 3 

Name, Vorname: ________________________________________________ 

Führerschein Ausstellungsdatum: ___.___.______ 

 

Fahrer*in 4 

Name, Vorname: ________________________________________________ 

Führerschein Ausstellungsdatum: ___.___.______ 

 

Fahrer*in 5 

Name, Vorname: ________________________________________________ 

Führerschein Ausstellungsdatum: ___.___.______ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwingend erforderlich ist eine  
Zusatz-Fahrzeugversicherung (siehe Nr. 11 unten)! 



Nutzungsbedingungen für den VW-Kleinbus 
(amtl. Kennzeichen: BO-KJ 20) 

 

1. Das Fahrzeug darf nur von Jugendverbänden, Kirchengemeinden und gemeinnützigen 
Organisationen für Zwecke der Jugendarbeit eingesetzt werden. Die Nutzung des Fahrzeuges 

für andere Zwecke ist ausdrücklich ausgeschlossen. Es dient in erster Linie für die 
Personenbeförderung. Die Rückbänke dürfen für Transportzwecke nicht ausgebaut werden. 

2. Die Fahrer*innen müssen mindestens zwei Jahre eine gültige Fahrerlaubnis besitzen. Kopien 
der Fahrerlaubnisse aller Fahrer*innen müssen beim BDKJ hinterlegt werden. 

3. Die verantwortliche Person verpflichtet sich, das Fahrzeug nur von den namentlich 
genannten Fahrer*innen führen zu lassen. Sie versichert außerdem, dass sie sich davon 
überzeugt hat, dass die genannten Fahrer*innen aktuell im Besitz einer gültigen 
Fahrerlaubnis der Klasse B (Klasse 3) sind. 

4. Hänger dürfen nur mit entsprechender Fahrerlaubnis gefahren werden. Hängerfahrten in 
der Probezeit sind nicht gestattet. 

5. Das Fahrzeug wird in sauberem, verkehrssicherem, betriebssicherem und vollgetanktem 
Zustand übergeben. Die verantwortliche Person verpflichtet sich, das Fahrzeug ebenso 
zurückzugeben. Auch alle verbundenen Bluetooth Geräte sind aus dem Radio zu löschen. 
Ggfls. werden die Kosten für die Versetzung in den Zustand zum Zeitpunkt der Übergabe  in 
Rechnung gestellt. In jedem Fall fällt aber bei Nacharbeiten eine Pauschale von 50 € an. 

6. Zur Deckung der durch den Betrieb des Busses entstandenen Kosten werden folgende 
Nutzungspauschalen erhoben: 

 

 Mitgliedsverbände des 
BDKJ Bochum & 

Wattenscheid 

Andere gemeinnützige 
Organisationen 

(Pfarreien, Gemeinden, 
Verbände) 

Sonstige 

Bis 50km 0,50€ je km 0,60 € je km 0,70 je km € 

Ab 50km bis 500km 0,28€ je km 0,38€ je km 0,48 je km € 

Ab 500km 0,25€ je km 0,35€ je km 0,45€ je km 

Wochenende inkl. 350km 
(Freitag -Sonntag) 80,00€ - - 

 

7. Die verantwortliche Person verpflichtet sich, vor Antritt der Fahrt und während der 
Nutzungsdauer in regelmäßigen Abständen die Verkehrs- und Betriebssicherheit inkl. 

Ölstand zu überprüfen. Schäden, die nachweislich auf Nichtachtung zurückzuführen sind, 
werden in Rechnung gestellt. 

8. Es wird folgendes zur Verfügung gestellt: 
Fahrzeugschein, Fahrtenbuch, Wagenheber und Radschlüssel (im Fach hinten links), 

Warndreieck, Warnwesten, Feuerlöscher und Verbandskasten (unter der vorderen 
Sitzbank), Handy-Halterung, elektronische Parkscheibe. 

9. Das Fahrtenbuch ist von den Fahrer*innen ordentlich und gewissenhaft zu führen. Hierbei 

sind insbesondere folgende Eintragungen zu machen: Kilometerstände bei Antritt und 
Beendigung der Fahrt, Tag und Zeit der Fahrt, Fahrtstrecke und Name des/der 

Fahrzeugführers*in. 

10.Verwarnungs- und Bußgelder, die für die Nutzungszeit dem Halter angezeigt werden, gehen 
zu Lasten des/der entsprechenden Fahrer*in. 

  



11.Bei selbstverschuldeten Unfällen trägt der/die Nutzer*in die Mehrkosten, die durch die 

Höherstufung in der Haftpflichtversicherung entstehen. In jedem Fall müssen die Kosten von 
Unfallschäden oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, von 
der/dem Nutzer*in übernommen werden, wenn sie nicht von einer Vollkaskoversicherung, 

die der/die Nutzer*in für die Dauer der Nutzung abgeschlossen hat, übernommen werden. 
Insbesondere auch Schäden im Innenraum (Sitze und Verkleidung) müssen von der 

Nutzer/in ersetzt werden. 

12.Bei auftretenden Mängeln am Fahrzeug kann der/die Nutzer*in Reparaturen bis zur Höhe 

von 150,00 € selbständig durchführen lassen. Wenn möglich, sollte zuvor der Eigentümer 
(Kontaktdaten unten) verständigt werden. Der ausgelegte Betrag wird nach Vorlage der 
Originalbelege bei der Rückgabe des Fahrzeuges erstattet. 

13.Bei Unfällen bzw. Reparaturen, deren Kosten den Betrag von 150,00 € übersteigen, muss 
der Eigentümer umgehend verständigt werden. 

14.Wird der Bus bestellt und doch nicht benötigt, so muss die Abbestellung mindestens eine 
Woche vor Beginn der angegebenen Nutzungszeit erfolgen. Ansonsten wird eine 
Ausfallgebühr in Höhe von 50,00 € erhoben. 

15.Wird der Bus nicht zum o. a. Termin bzw. gemäß besonderer Absprache zurückgegeben, 
wird pro Verspätungstag ein Betrag von mindestens 25,00 € berechnet. Für den Fall, dass 

das Fahrzeug im direkten Anschluss benötigt wurde, behält sich der Besitzer vor, weitere 
Ausfallschäden geltend zu machen. 

16. Im Falle eines Unfalls muss immer die Polizei gerufen werden. 

 
 
 
Bochum, ____________________ 

 
________________________________ ___________________________________________ 
(Nutzer*in) (i. A. BDKJ Trägerwerk Bochum & Wattenscheid e.V.) 
 

 

 

Im Falle einer Panne: 

VW-Mobilitätsgarantie: 0800 897378423 

 

Kontakdaten 

BDKJ Trägerwerk Bochum und Wattenscheid e.V. 

Steinring 34 

44789 Bochum 

Telefon 0234 95041919 (Mo 17:30 Uhr-19:30 Uhr , Do 15:00 – 17:00 Uhr) 

Mobil 0173 9669322 (Thomas Wrede) 

 

  



Übergabeprotokoll 

Auffälligkeiten oder Beschädigungen bitte gut erkennbar fotografieren und die 

ungefähre Position in der Grafik einzeichnen  

Übergabedaten 

 Ausgabe Rückgabe 

Kilometerstand ______________ km _______________ km 

Füllstand Tank □ voll □ voll 

 □ ca. _____ voll □ ca. _____ voll 

Zustand des Fahrzeuges 

Fahrzeugteil Ausgabe Rückgabe 

Scheinwerfer □ OK □ Defekt □ OK □ Defekt 

Scheiben □ OK □ Defekt □ OK □ Defekt 

Rückspiegel □ OK □ Defekt □ OK □ Defekt 

Stoßstangen □ OK □ Defekt □ OK □ Defekt 

Kotflügel □ OK □ Defekt □ OK □ Defekt 

Türen □ OK □ Defekt □ OK □ Defekt 

Bereifung □ OK □ Defekt □ OK □ Defekt 

Gereinigt □ Ja □ Nein □ Ja □ Nein 

Bluetooth Geräteliste leer □ Ja □ Nein □ Ja □ Nein 

Ausstattung vorhanden □ Ja □ Nein □ Ja □ Nein 

 
Bemerkung: 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ausgabe Datum/Uhrzeit: ___________________ Rückgabe Datum/Uhrzeit: ___________________ 

_______________________________ ________________________________ 
(Unterschrift Nutzer*in) (Unterschrift Nutzer*in) 

_______________________________ ________________________________ 
(i.A. BDKJ Bo & Wat Trägerwerk e.V) (i.A. BDKJ Bo & Wat Trägerwerk e.V) 
 
  



Fahrhinweise VW-Kleinbus  

 

In der Vergangenheit hat es eine Reihe von vermeidbaren Schäden am 

Fahrzeug und einen Motor-Totalschaden gegeben. Seit Februar 2024 ist 

ein neuer Motor eingebaut. Damit der Wagen möglichst lange in gutem Zustand bleibt und den 

Stämmen und Ortsgruppen zur Verfügung steht, sind folgende Hinweise zu beachten. 

1. Behandelt das Fahrzeug jederzeit sorgsam und pfleglich. 

 

2. Das Fahrzeug hat einen ungewöhnlich langen Radstand. Achtet beim Rangieren und bei 

Kurvenfahrten darauf, dass ihr Hindernisse wie Poller usw. weiträumig umfahrt. 

 

3. Die Rückfahrkamera zeigt im oberen Bereich nicht die gesamte Hinterseite des 

Fahrzeugs. Lasst euch beim Rangieren rückwärts IMMER durch eine Person einweisen. 

 

4. Der Dieselmotor ist für Langstrecken optimiert. Im kalten Zustand darf der Motor nur 

moderat beschleunigt werden. Überschreitet darüber hinaus eine 

Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h nur in Ausnahmefällen. 

 

5. Vermeidet Kurzfahrten wenn möglich. 

 

6. Klärt bei Anzeigen im Display SOFORT die Ursache und haltet ggfls. SOFORT (vor allem 

bei der Motor-Warnleuchte) an. Über die Telefonnummer 0800 897378423 ist ggfls. der 

VW-Service (Mobilitätsgarantie) zu kontaktieren. Informiert bei der Rückgabe über jede 

ungewöhnliche Anzeige, auch wenn sie wieder verschwunden ist. 

 

7. Überprüft regelmäßig den Reifendruck. Eine Kontrolle kann nur an kalten Reifen 

erfolgen. Eine Tabelle für den Reifendruck befindet sich im Türholm der linken Seitentür. 

 

8. Überprüft regelmäßig den Ölstand. Dazu MUSS der Wagen auf ebener Fläche (nicht am 

Berg) stehen. Auch ein zu hoher Ölstand kann zu Schäden führen. Eine Dose Öl zum 

Nachfüllen liegt beim Wagenheber. Wenn ihr Öl nachgefüllt habt, informiert darüber bei 

der Rückgabe. 

 
 
Zur Kenntnis genommen: _____________________________________________________  

    Datum , Unterschrift 

 
Im Falle einer Panne: 

VW-Mobilitätsgarantie: 0800 897378423 

 

Kontakdaten 

BDKJ Trägerwerk Bochum und Wattenscheid e.V. 

Steinring 34 

44789 Bochum 

Telefon 0234 95041919 (Mo 17:30 Uhr-19:30 Uhr , Do 15:00 – 17:00 Uhr) 

Mobil 0173 9669322 (Thomas Wrede) 

 


